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Regierungsvorlage 

ERKLÄRUNG DER REPUBLIK öSTERREICH 
betreffend die Annahme des Beitritts der Ungarischen Volksrepublik zum übereinkommen 
vom 15. April 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem 

Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern 
Der Bundespräsident der Republik österreich erklärt im Namen der Republ~k österreich den 

Beitritt der Ungarischen VolksrepUlblik zum übereinkommen vom 15. April 1958 über die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegen­
über Kindern anzunehmen. 

Erlä uterungen 

Artikel 17 des Dlbereinkommens vom 
15. April 1958 über die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen auf dem 
Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern, 
dem österreich seit 1. Jänner 1962 angehört, 
sieht vor, daß jene Staa:ten, diJe hei der 8. Ses­
&ion der Ha~er Konferenz für Internationales 
Privatrecht nicht vertreten waren, dem über­
einkommen durch eine schl"iltltiche Mittei'lung 
an die Nj,ederländi~chie Regierung als Depositar­
regierung beitreten können. Di'ese Beitrittser­
klärung iS't gemäß Artikel 17 Absatz 2 annah­
mebedürftig, 'rodaß das übereinkommen nur 
jeweils zwischen dem beitr,etenden Staat und 
dem Staat, der erklärte, den Beitritt anzuneh­
men, in Kralt tritt. 

Die Ung:1tri~che Volksr:epu'blik hat ihre Bei­
trittsurkunde am 22. Oktolber 1964 hinterlegt. 
österreich hat den Beitritt Ungarns nicht an­
genommen, da befü'rch'tet wurde, daß Ungarn 
beaJbsichtige, in großem Ausmaß gegen aus 
Ungarn geflüchtete Bersonen mit der Eintrei­
hung von Unterhaltsbetlrägen vorzugehen, die 
von ungarisch,en Gerichten, der,en Zuständig-

keit sich auf. den ,gewöhnlichen Aufenuhalt der 
Unterhaltsberechtigten g,ründet, bemessen wür­
den. In dier Zwischenzeit haben stich die Ver­
hältnisse weitgehend kOllIsolidiert, sodaß die 
zuständigen österrei'ch:i:schen SteHen erklärten, 
der Annahme ,des ung:1tl"isch,en Beitritts zuzu­
stimmen. Ein IllIkrafttreten des übereinkom­
mens vom 15. Aprl1 1958 ÜJQ.er die Anerken­
nung und Vollstreckung von Entscheidungen 
a.wf dem Gebiet der Unterhaltspflicht ~egenülber 
Kindern zwischen österreich und Ungarn stellte 
auch eine wünschenswerte Ergänzung zu den 
mit Ungarn in der Zwischenzeit abgeschlossenen 
Verträgen über den wech'selseicigen Vel'kehr in 
bür~erlichen Rechtssachen und üher Urkunden­
wesen (BGBl. Nr. 305/1965) und über Nach­
laßangelegenheiten (BGBl. Nr. 306/1967) dar. 

Die Annahme der ungarischen Beitrittserklä­
rung gemäß Artli'kel 17 Ab~tz 2 des überein­
kommens ist als zwischenstaatLicher Vertrag zu 
betrachten, durch den der örtliche Geltungs­
bereich des übereinkommens 'erweitert wird. In 
österreich sind deshalJb jene Ot;gane zu befas­
sen, deren Wmenserklärung seinerzcit auf 
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öste!'re:ichischer Seite zum A:bschlluß des über­
einkommens erforderlich war. Die Annahme­
er:klärung wird demnach vom Herrn Bundes­
präsidenten nach einer V'om Na:tionalrat gemäß 
Artikel 50 Albsatz 1 Bundes-Verfa,ssungsgesetz 
erteilten Genehmigung a:bzugeben sein. 

Gemäß Artikel 17 Absatz 2 des überein­
kommenstritt ,dieses zwischen dem 'beitre­
tenden Staat und dem Staat, der die~en Beitritt 
anzunehmen erklärt hat, am sechzigsten Tage 
nach der Hinterlegung der Beitrittsul"kunde in 
Kraft. Bine konsequente Anwendung dieser 
B,estimmung wü'rde zu dem unerwümchten 

Ergebnis eines rückwirkenden Inkrafttretens 
des übel1einkommens ·im Verhältn,js zw.ischen 
österreich und Ungarn führen, doch hat 
sich in den letzten Jahren die Praxis 
heraus<gebildet, den Zeitpunkt des Inkraft­
tretens mit dem Tag, an dem. die Annahme­
urkunde vom niederländischen Ministerium. für 
Auswä,rtige Angelegenheiten empfangen wurde, 
anzunehmen. Das niJeder1ändi~che Außenmini­
sterium hat österreich ,gegenüber ausdrücklich 
erkläl1t, auch im ~alle ,der Annahme des unga­
rischen Beitr.itts durch österreich an dieser Vor­
gangsweis·e festhaiten zu wollen. 
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